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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol, Gülseren 
Demirel, Thomas Gehring, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht, 
Gisela Sengl, Florian Siekmann, Johannes Becher, Cemal Bozoğlu, Dr. Martin 
Runge, Toni Schuberl, Ursula Sowa, Dr. Sabine Weigand und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wohnraumförderungsbestimmungen 2022 nachbessern – objektabhängiges Dar-
lehen auf ursprüngliches Niveau erhöhen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, das zinsgünstige objektabhängige Darlehen im 
Rahmen der Einkommensorientierten Förderung (EOF) umgehend wieder auf das ur-
sprüngliche Niveau von 50 Prozent der Kostenobergrenze zu erhöhen. 

 

 

Begründung: 

Zum 1. April wurden die Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB 2022) neu gefasst. 
Wohnungsbauunternehmen können nun zwar höhere Zuschüsse pro Quadratmeter für 
Neubauten und Modernisierungen beantragen, gleichzeitig aber steht deutlich weniger 
zinsgünstiges objektabhängiges Darlehen zur Verfügung. Künftig deckt es nur noch 25 
Prozent der Kosten ab, während das relativ hoch verzinste belegungsabhängige Darle-
hen weiter 50 Prozent der Kosten umfasst. 25 Prozent der Kosten müssen demnach 
aus Eigenmitteln oder mit weiteren Fremdmitteln finanziert werden. Auch vonseiten der 
Akteure im sozialen Wohnungsbau wird aktuell eindringlich gewarnt, dass sich die För-
derkonditionen im Vergleich zu vorher unterm Strich kaum verändert oder sogar ver-
schlechtert hätten. Angesichts explodierender Baukosten mit Lieferkettenproblemen, 
Fachkräftemangel und hohen Energiepreisen ist die Wohnraumförderung ein wichtiger 
Baustein, um den so dringend benötigten Wohnungsbau am Laufen zu halten. Damit 
die Erhöhung der Zuschüsse nicht durch die Kürzung des objektabhängigen Darlehens 
konterkariert wird, muss dieses umgehend auf das ursprüngliche Niveau von 50 Prozent 
der Kostenobergrenze erhöht werden.  



 

18. Wahlperiode 12.07.2022 Drucksache 18/24802 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfü-
gung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 18/23287 

Wohnraumförderungsbestimmungen 2022 nachbessern – objektabhängiges 
Darlehen auf ursprüngliches Niveau erhöhen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Ursula Sowa 
Mitberichterstatter: Jürgen Baumgärtner 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr federführend 
zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 57. Sitzung am 
12. Juli 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Sebastian Körber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie 
Schuhknecht, Gisela Sengl, Florian Siekmann, Johannes Becher, Cemal Bozoğlu, 
Dr. Martin Runge, Toni Schuberl, Ursula Sowa, Dr. Sabine Weigand und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/23287, 18/24802 

Wohnraumförderungsbestimmungen 2022 nachbessern – objektabhängiges Dar-
lehen auf ursprüngliches Niveau erhöhen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Dr. Wolfgang Heubisch 

VI. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller



Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen bitte ich anzuzei­

gen. – Stimmenthaltungen bitte ich anzuzeigen. – Stimmenthaltung des Herrn Kolle­

gen Klingen (fraktionslos). Herr Swoboda (fraktionslos) hat sich bisher nicht geäußert. 

– Auch eine Enthaltung. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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